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Der Abgeordneten zum Nationalrat Rudolf Plessl und Genossinnen und Genossen haben am 

20. Mai 2014 unter der Zahl 1522/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „DNA Untersuchungen – SPG Novelle 2014“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

Aufgrund der umfangreichen Datenmengen darf auf die Beilage verwiesen werden. 

 

Zu Frage 2: 
Wie auch dem Verfassungsgerichtshof in seinem Prüfverfahren vom Innenministerium 

mitgeteilt wurde, erfolgten auch schon in der Vergangenheit DNA-Untersuchungen im 

Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung bei geringfügigen Straftaten niemals nur 

auf Grund des Umstandes einer solchen einmaligen Straftatenverübung. DNA-

Untersuchungen im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung erfolgten auch bislang 

in Übereinstimmung mit der alten Rechtslage ausschließlich nur dann, wenn zusätzliche 

konkrete Umstände im Hinblick auf die Tat oder Persönlichkeit zukünftige gefährliche 

Angriffe des Betroffenen befürchten ließen.  

 

Dies war bei geringfügigeren Delikten typischerweise immer nur dann der Fall, wenn diese 

Person bereits als Wiederholungstäter nach gleichen oder auch anderen Straftaten verurteilt 

wurde oder bereits weitere Strafverfahren eingeleitet wurden. 
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Es werden daher durch das Innenministerium keine wesentlichen Rückgänge bei der 

Erfassung / Auswertung von DNA Analysen erwartet. 

 

Zu Frage 3: 
Grundsätzlich werden von daktyloskopischen Spurenträgern keine DNA Auswertungen 

vorgenommen. Ein DNA-Abrieb von einer daktyloskopischen Spur würde zur Vernichtung 

der Fingerabdruckspur führen. Solche Sicherungen sind daher nur dann zu vertreten, wenn 

die auf dem Spurenträger erkennbare daktyloskopische Spur zweifelsfrei keine qualitativ 

verwertbare Fingerabdruckauswertung zulässt (z.B. Wischspur). Die Anzahl dieser Fälle wird 

statistisch nicht erhoben. 

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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